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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Beda 
Baumgartner und Konsorten abzuschreiben.  

 

Begründung 

Es ist zu unterscheiden zwischen Gesichtserkennung und reinem Gesichts-
abgleich. In der Schweiz bestehen die rechtlichen Grundlagen für den Ein-
satz von Technologien zum Gesichtsabgleich. Beim Gesichtsabgleich wird 
ein Gesicht zeitversetzt mit einem bestehenden Einzelbild oder einer Bildda-
tenbank verglichen. Er kommt bei verschiedenen Sicherheitsbehörden zur 
Aufklärung von Straftaten zum Einsatz, um im Nachgang zu Straftaten spezi-
fisch nach Tatverdächtigen zu fahnden. Dies bringt einerseits Effizienz bei 
grossen Datenmengen, anderseits ist der Gesichtsabgleich oftmals das ein-
zige Instrument, um Täter identifizieren zu können, wenn ein Abgleich von 
Fingerabdrücken oder DNA nicht möglich ist. Die Gesichtserkennung, also 
ein Abgleich in Echtzeit beispielsweise via Überwachungskamera, ist im Ge-
gensatz zum Gesichtsabgleich in der Schweiz aus grundrechtlichen Überle-
gungen nicht zulässig und kommt entsprechend auch nicht zum Einsatz.  
 
 

                                                                                           
 
 

 


